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RESOLUTION 57/183 

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/551, Ziffer 20)179. 

57/183. Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene 
in Afrika 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/135 vom 19. Dezem-
ber 2001, 

 sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 2312 (XXII) vom 14. Dezember 1967, mit der sie die 
Erklärung über territoriales Asyl verabschiedete, 

 ferner unter Hinweis auf das Übereinkommen der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung der spe-
zifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika180 und die 
Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völ-
ker181, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Khartum182 und die 
Empfehlungen betreffend Flüchtlinge, Rückkehrer und Binnen-
vertriebene in Afrika183, die von der Organisation der afrikani-
schen Einheit184 auf ihrer am 13. und 14. Dezember 1998 in 
Khartum abgehaltenen Ministertagung verabschiedet wurden, 

 unter Begrüßung des Beschlusses CM/Dec.667 (LXXVI) 
über die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen in 
Afrika, der vom Ministerrat der Organisation der afrikanischen 
Einheit auf seiner vom 28. Juni bis 6. Juli 2002 in Durban 
(Südafrika) abgehaltenen sechsundsiebzigsten ordentlichen Ta-
gung verabschiedet wurde, 

 sowie unter Begrüßung des Beschlusses AHG/Dec.165 
(XXXVII) betreffend den fünfzigsten Jahrestag der Verab-
schiedung des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, der von der Versammlung der Staats- und Re-
gierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit auf 
ihrer vom 9. bis 11. Juli 2001 in Lusaka abgehaltenen sieben-
unddreißigsten ordentlichen Tagung verabschiedet wurde185, 

 
179 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Äthiopien (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Belgi-
en, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Chile, Dänemark, Deutschland, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Finnland, Gabun, Grie-
chenland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Luxemburg, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Panama, Portugal, Schweden, Spanien, Suri-
name und Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland. 
180 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1001, Nr. 14691. 
181 Ebd., Vol. 1520, Nr. 26363. 
182 A/54/682, Anlage I. 
183 Ebd., Anlage II. 
184 Die Organisation der afrikanischen Einheit hörte am 8. Juli 2002 auf zu 
bestehen. An ihre Stelle trat am 9. Juli 2002 die Afrikanische Union. 
185 Siehe A/56/457, Anlage I. 

 unter Hinweis auf die Resolution 57/2 der General-
versammlung vom 16. September 2002 über die Erklärung der 
Vereinten Nationen über die Neue Partnerschaft für die Ent-
wicklung Afrikas und erklärend, dass internationale Unterstüt-
zung für die Durchführung der Neuen Partnerschaft für die 
Entwicklung Afrikas186 unverzichtbar ist, vor allem soweit sie 
sich auf Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene bezieht, 

 erneut erklärend, dass das Abkommen von 1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge187 zusammen mit dem dazu-
gehörigen Protokoll von 1967188, ergänzt durch das Überein-
kommen der Organisation der afrikanischen Einheit von 1969, 
auch weiterhin die Grundlage des Regimes für den internatio-
nalen Rechtsschutz der Flüchtlinge in Afrika bildet, 

 in Anerkennung dessen, dass die in den genannten Überein-
künften verankerten grundlegenden Prinzipien und Rechte ein 
solides Rechtsschutzregime bilden, das es Millionen von 
Flüchtlingen ermöglicht hat, Schutz vor bewaffneten Konflik-
ten und Verfolgung zu finden, 

 in diesem Zusammenhang die Erklärung begrüßend, die auf 
der am 12. und 13. Dezember 2001 in Genf abgehaltenen Mini-
stertagung der Vertragsstaaten des Abkommens von 1951 
und/oder seines Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge als Ausdruck ihres gemeinschaftlichen Be-
kenntnisses zu einer umfassenden und wirksamen Durchfüh-
rung des Abkommens und des Protokolls verabschiedet wur-
de189, 

 unter Hinweis auf den Umfassenden Umsetzungsplan, den 
die von der Organisation der afrikanischen Einheit und dem 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
anlässlich des dreißigsten Jahrestags der Verabschiedung des 
Übereinkommens der Organisation der afrikanischen Einheit 
zur Regelung der spezifischen Aspekte der Flüchtlingsproble-
me in Afrika vom 27. bis 29. März 2000 in Conakry abgehalte-
ne Sondertagung der staatlichen und nichtstaatlichen techni-
schen Sachverständigen verabschiedete, und feststellend, dass 
der Ministerrat der Organisation der afrikanischen Einheit den 
Plan auf seiner zweiundsiebzigsten ordentlichen Tagung vom 
6. bis 8. Juli 2000 in Lomé billigte190, 

 mit Lob für die Erste Ministerkonferenz der Organisation 
der afrikanischen Einheit über Menschenrechte in Afrika, die 
vom 12. bis 16. April 1999 in Grand-Baie (Mauritius) stattfand, 
und unter Hinweis auf die Aufmerksamkeit, die in der Erklä-
rung und dem Aktionsplan, die von der Konferenz verabschie-
det wurden, den für Flüchtlinge und Vertriebene relevanten 
Fragen gewidmet wird, 

 
186 A/57/304, Anlage. 
187 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
188 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
189 HCR/MMSP/ 2001/10, Anhang I. 
190 Siehe A/55/286, Anlage I, Beschluss CM/Dec.531 (LXXII), Ziffer 8. 
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 die Beiträge anerkennend, die afrikanische Staaten zur Ausar-
beitung regionaler Normen für den Schutz von Flüchtlingen und 
Rückkehrern leisten, und mit Anerkennung feststellend, dass die 
Asylländer in humanitärer Gesinnung und im Geiste afrikanischer 
Solidarität und Brüderlichkeit Flüchtlinge aufgenommen haben, 

 sowie anerkennend, dass die Staaten entschlossen gegen die 
tieferen Ursachen von Vertreibungen vorgehen und Bedingun-
gen schaffen müssen, die dauerhafte Lösungen für Flüchtlinge 
und Vertriebene ermöglichen, und in dieser Hinsicht betonend, 
dass die Staaten auf dem gesamten afrikanischen Kontinent 
Frieden, Stabilität und Wohlstand fördern müssen, um großen 
Flüchtlingsströmen vorzubeugen, 

 überzeugt davon, dass die Fähigkeit der Staaten zur Gewäh-
rung von Hilfe und Schutz für Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebene gestärkt werden muss, sowie davon, dass die inter-
nationale Gemeinschaft im Rahmen der Lastenteilung ihre ma-
terielle, finanzielle und technische Hilfe für die Länder, in de-
nen sich Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene aufhalten, 
aufstocken, gleichzeitig gegen die Unzulänglichkeiten der ge-
genwärtigen Hilfsvorkehrungen vorgehen und diesbezügliche 
Initiativen unterstützen muss, 

 mit Dank anerkennend, dass die internationale Gemein-
schaft bereits ein gewisses Maß an Hilfe für Flüchtlinge, Rück-
kehrer und Vertriebene sowie für die Gastländer in Afrika leistet, 

 zutiefst besorgt über die nach wie vor kritische humanitäre 
Lage in den afrikanischen Ländern, insbesondere am Horn von 
Afrika und im südlichen Afrika, die unter anderem durch anhal-
tende Naturkatastrophen, namentlich Dürren, Überschwemmun-
gen und Wüstenbildung, verschärft wird, wodurch die Vertrei-
bung von Menschen ausgelöst oder beschleunigt werden kann, 

 mit großer Sorge feststellend, dass die Lage der Flüchtlinge 
und Vertriebenen in Afrika trotz aller Anstrengungen, die die 
Vereinten Nationen, die Afrikanische Union und andere bisher 
unternommen haben, nach wie vor prekär ist, 

 betonend, dass die Gewährung von Soforthilfe und Unter-
stützung für die afrikanischen Flüchtlinge seitens der interna-
tionalen Gemeinschaft ausgewogen und ohne Diskriminierung 
erfolgen soll, 

 in der Erwägung, dass unter den Flüchtlingen, Rückkehrern 
und Binnenvertriebenen Frauen und Kinder die Mehrzahl der 
von einem Konflikt betroffenen Bevölkerung ausmachen und 
dass sie die Hauptopfer von Greueltaten und anderen Konflikt-
folgen sind, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs191 sowie von dem Bericht des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen192; 

 
191 A/57/324. 
192 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 12 (A/57/12). 

 2. stellt mit Besorgnis fest, dass die sich verschlechternde 
sozioökonomische Lage, verschärft durch politische Instabili-
tät, interne Konflikte, Menschenrechtsverletzungen und Natur-
katastrophen, dazu geführt hat, dass die Zahl der Flüchtlinge 
und Vertriebenen in einigen Ländern Afrikas zugenommen hat, 
und ist insbesondere weiterhin besorgt über die Auswirkungen 
umfangreicher Flüchtlingspopulationen auf die Sicherheit, die 
sozioökonomische Lage und die Umwelt der Asylländer; 

 3. ermutigt die afrikanischen Staaten, die vollinhaltliche 
Umsetzung und Weiterverfolgung des Umfassenden Umset-
zungsplans sicherzustellen, den die von der Organisation der 
afrikanischen Einheit und dem Amt des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen anlässlich des dreißigsten 
Jahrestags der Verabschiedung des Übereinkommens der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung der 
spezifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika180 vom 
27. bis 29. März 2000 in Conakry abgehaltene Sondertagung 
der staatlichen und nichtstaatlichen technischen Sachverständi-
gen verabschiedete;  

 4. fordert eingedenk dessen, dass bewaffnete Konflikte 
eine der Hauptursachen von Vertreibung in Afrika sind, die 
Staaten und sonstige an bewaffneten Konflikten beteiligte Par-
teien auf, Buchstaben und Geist des humanitären Völkerrechts 
genauestens zu befolgen; 

 5. spricht dem Hohen Flüchtlingskommissar der Verein-
ten Nationen ihre Anerkennung für die Führungskompetenz 
aus, die er seit seinem Amtsantritt im Januar 2001 unter Beweis 
gestellt hat, und würdigt das Amt des Hohen Kommissars für 
die fortwährenden Bemühungen, die es mit Unterstützung der 
internationalen Gemeinschaft unternimmt, um afrikanischen 
Asylländern Beistand zu leisten und den Flüchtlingen, Rück-
kehrern und Vertriebenen in Afrika die Hilfe und den Schutz zu 
gewähren, die sie benötigen; 

 6. nimmt Kenntnis von der Ministererklärung der Ver-
tragsstaaten des Abkommens von 1951 und/oder seines Proto-
kolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge als 
Ausdruck ihres gemeinschaftlichen Bekenntnisses zur vollin-
haltlichen und wirksamen Durchführung des Abkommens187 
und des Protokolls188; 

 7. begrüßt den Beitrag, den der Prozess der Globalen 
Konsultationen über internationalen Schutz dazu leistet, den in-
ternationalen Rahmen für den Rechtsschutz der Flüchtlinge zu 
stärken und die Staaten besser dafür auszurüsten, den Heraus-
forderungen in einem Geist des Dialogs und der Zusammenar-
beit zu begegnen, und begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Schutzagenda193; 

 8. erklärt erneut, dass das Abkommen von 1951 und das 
Protokoll von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, er-
gänzt durch das Übereinkommen der Organisation der afrikani-

 
193 Ebd., Beilage 12A (A/57/12/Add.1), Anhang IV. 
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schen Einheit von 1969, auch weiterhin die Grundlage des Re-
gimes für den internationalen Rechtsschutz der Flüchtlinge in 
Afrika bilden, legt den afrikanischen Staaten nahe, soweit noch 
nicht geschehen, diesen Übereinkünften beizutreten, und for-
dert die Vertragsstaaten der Übereinkünfte auf, ihre Verpflich-
tung auf ihre Ideale erneut zu bekräftigen und ihre Bestimmun-
gen zu achten und einzuhalten; 

 9. stellt fest, dass die Staaten sich mit den tieferen Ver-
treibungsursachen in Afrika auseinandersetzen müssen, und 
fordert die afrikanischen Staaten, die internationale Gemein-
schaft und die zuständigen Organisationen der Vereinten Natio-
nen auf, durch konkrete Maßnahmen den Flüchtlingen, Rück-
kehrern und Vertriebenen den Schutz und die Hilfe zu gewäh-
ren, die sie benötigen, und großzügige Beiträge zu einzelstaat-
lichen Projekten und Programmen zur Linderung ihrer Not zu 
leisten; 

 10. stellt außerdem fest, dass unter anderem zwischen 
Menschenrechtsverletzungen, Armut, Naturkatastrophen, Um-
weltschäden und der Vertreibung von Bevölkerungsteilen ein 
Zusammenhang besteht, und fordert verstärkte und konzertierte 
Bemühungen von Seiten der Staaten, um in Zusammenarbeit 
mit der Afrikanischen Union die Menschenrechte für alle zu 
fördern und zu schützen und diese Probleme anzugehen; 

 11. ermutigt das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen, mit dem Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte und der Afrikani-
schen Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker 
im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate auch weiterhin bei der 
Förderung und dem Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten von Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen in 
Afrika zusammenzuarbeiten; 

 12. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den derzeit von 
den afrikanischen Staaten, der Afrikanischen Union und den 
subregionalen Organisationen unternommenen Anstrengungen 
zur Vermittlung und Konfliktbeilegung sowie von der Einrich-
tung regionaler Mechanismen zur Verhütung und Beilegung 
von Konflikten und fordert alle in Betracht kommenden Partei-
en nachdrücklich auf, sich mit den humanitären Folgen von 
Konflikten auseinanderzusetzen; 

 13. spricht denjenigen afrikanischen Regierungen und der 
jeweiligen Ortsbevölkerung ihren Dank und ihre nachdrückli-
che Unterstützung aus, die trotz der allgemeinen Verschlechte-
rung der sozioökonomischen Gegebenheiten und der Umwelt-
bedingungen und trotz der bereits übermäßig in Anspruch ge-
nommenen einzelstaatlichen Ressourcen in Übereinstimmung 
mit den einschlägigen Asylgrundsätzen auch weiterhin die zu-
sätzlichen Belastungen auf sich nehmen, die mit der Zunahme 
der Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen verbunden sind; 

 14. begrüßt den Beschluss der afrikanischen Staats- und 
Regierungschefs, die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und 

Vertriebenen in Afrika im Rahmen der Neuen Partnerschaft für 
die Entwicklung Afrikas186 anzugehen; 
 15. verleiht ihrer Besorgnis über Situationen Ausdruck, in 
denen das Grundprinzip des Asyls durch widerrechtliche Aus-
weisungen, Zurückweisungen oder die Bedrohung des Lebens, 
der körperlichen Sicherheit und Unversehrtheit, der Würde und 
des Wohls der Flüchtlinge gefährdet ist; 

 16. fordert die Staaten auf, in Zusammenarbeit mit den in-
ternationalen Organisationen im Rahmen ihrer Mandate alles 
Erforderliche zu tun, um die Achtung der Grundsätze des 
Rechtsschutzes für Flüchtlinge zu gewährleisten, und insbeson-
dere dafür zu sorgen, dass der zivile und humanitäre Charakter 
von Flüchtlingslagern nicht durch die Anwesenheit oder die 
Aktivitäten bewaffneter Elemente in Frage gestellt wird; 

 17. beklagt die Verluste an Menschenleben, die Verlet-
zungen und anderen Formen der Gewalt, die Bedienstete des 
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen erlitten haben, fordert die Staaten, Konfliktparteien und al-
le anderen maßgeblichen Akteure nachdrücklich auf, alles Er-
forderliche zu tun, um humanitäre Hilfsaktivitäten zu schützen, 
Angriffe auf nationale und internationale humanitäre Helfer 
und ihre Entführung zu verhindern sowie ihre Sicherheit zu 
gewährleisten, fordert die Staaten auf, an humanitärem Perso-
nal begangene Verbrechen in vollem Umfang zu untersuchen 
und die für derartige Verbrechen Verantwortlichen vor Gericht 
zu stellen, und fordert die Hilfsorganisationen und ihre Mitar-
beiter auf, die innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Länder 
zu befolgen, in denen sie im Einsatz sind; 

 18. verurteilt jegliche Ausbeutung von Flüchtlingen, ins-
besondere ihre sexuelle Ausbeutung, und fordert, dass diejeni-
gen, die für solche beklagenswerten Handlungen verantwortlich 
sind, vor Gericht gestellt werden; 

 19. begrüßt den Beschluss des Amtes des Hohen Kom-
missars, einen Verhaltenskodex für das humanitäre Personal 
einzuführen, der die Ausbeutung von Flüchtlingen, vor allem 
die sexuelle Ausbeutung, verhindern soll; 

 20. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die Afrikani-
sche Union, die subregionalen Organisationen und alle afrika-
nischen Staaten auf, in Zusammenarbeit mit den Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen, den zwischenstaatli-
chen und den nichtstaatlichen Organisationen und der interna-
tionalen Gemeinschaft die zur Unterstützung des Systems des 
internationalen Rechtsschutzes von Flüchtlingen bestehenden 
Partnerschaften zu stärken und neu zu beleben sowie neue auf-
zubauen; 

 21. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die interna-
tionale Gemeinschaft und andere in Betracht kommende Stellen 
auf, ihre Unterstützung der afrikanischen Regierungen durch 
geeignete Kapazitätsaufbaumaßnahmen zu verstärken, so auch 
durch die Ausbildung zuständiger Beamter, die Verbreitung von 
Informationen über Flüchtlinge betreffende Rechtsinstrumente 
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und Grundsätze, die Bereitstellung von Finanz-, Fach- und Be-
ratenden Diensten zur Beschleunigung des Erlasses bezie-
hungsweise der Änderung und der Anwendung der die Flücht-
linge betreffenden Rechtsvorschriften, die Stärkung der Fähig-
keit zur Ergreifung von Notfallmaßnahmen und die Aufstok-
kung der Kapazitäten zur Koordinierung der humanitären Tä-
tigkeiten; 

 22. bekräftigt das Recht auf Rückkehr sowie den Grund-
satz der freiwilligen Rückführung, appelliert an die Herkunfts- 
und die Asylländer, Bedingungen zu schaffen, die der freiwilli-
gen Rückführung förderlich sind, und erkennt an, dass die frei-
willige Rückführung zwar die vorrangige Lösung ist, dass je-
doch gegebenenfalls die Integration im Asylland und die Wie-
deransiedlung in einem Drittland ebenfalls tragfähige Alternati-
ven zur Auseinandersetzung mit der Situation afrikanischer 
Flüchtlinge sein können, die wegen der in ihrem jeweiligen 
Herkunftsland herrschenden Bedingungen nicht dorthin zu-
rückkehren können; 

 23. stellt mit Befriedigung fest, dass dank der vom Amt 
des Hohen Kommissars in Zusammenarbeit mit den Aufnahme- 
und den Herkunftsländern erfolgreich durchgeführten Rückfüh-
rungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen Millionen von 
Flüchtlingen freiwillig in ihre Heimatländer zurückgekehrt 
sind, und sieht weiteren Programmen zur Unterstützung der 
freiwilligen Rückführung und Wiedereingliederung aller 
Flüchtlinge in Afrika erwartungsvoll entgegen; 

 24. appelliert an die internationale Gemeinschaft, im Gei-
ste der Solidarität und der Lastenteilung auf die Anträge afrika-
nischer Flüchtlinge auf Wiederansiedlung in Drittländern posi-
tiv zu reagieren, und stellt mit Anerkennung fest, dass einige 
afrikanische Länder Wiederansiedlungsorte für Flüchtlinge an-
geboten haben; 

 25. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf, in 
Absprache mit den Gastländern finanzielle und materielle Hilfe 
für die Durchführung gemeinwesengestützter Entwicklungs-
programme in Gebieten, die Flüchtlinge aufgenommen haben, 
bereitzustellen, die je nach Sachlage sowohl den Flüchtlingen 
als auch den Gastgemeinden zugute kommen; 

 26. begrüßt die Programme, die das Amt des Hohen 
Kommissars mit den Gastregierungen, den Vereinten Nationen, 
den nichtstaatlichen Organisationen und der internationalen 
Gemeinschaft durchführt, um gegen die durch die Anwesenheit 
von Flüchtlingspopulationen verursachten Umweltfolgen und 
sozioökonomischen Folgen anzugehen; 

 27. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf, ma-
terielle und finanzielle Hilfe für die Durchführung von Pro-
grammen zur Sanierung der von der Anwesenheit von Flücht-
lingen betroffenen Umwelt und Infrastruktur in Asylländern be-
reitzustellen; 

 28. bekundet ihre Besorgnis über die hohe Verweildauer 
von Flüchtlingen in bestimmten afrikanischen Ländern und for-

dert das Amt des Hohen Kommissars auf, seine Programme in 
Übereinstimmung mit seinem Mandat in den Gastländern lau-
fend zu überprüfen und dabei den wachsenden Bedürfnissen 
der Flüchtlinge Rechnung zu tragen; 

 29. betont die Notwendigkeit, dass das Amt des Hohen 
Kommissars regelmäßig Statistiken über die Anzahl der außer-
halb der Flüchtlingslager lebenden Flüchtlinge in bestimmten 
afrikanischen Ländern zusammenstellt, damit die Bedürfnisse 
dieser Flüchtlinge ermittelt und berücksichtigt werden können; 

 30. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, im Geiste der internationalen Solidarität und der Lastentei-
lung die Flüchtlingsprogramme des Amtes des Hohen Kommis-
sars auch weiterhin großzügig zu finanzieren und unter Berück-
sichtigung des stark angestiegenen Bedarfs der Programme in 
Afrika dafür zu sorgen, dass Afrika einen fairen und ausgewo-
genen Anteil der für Flüchtlinge bestimmten Ressourcen erhält; 

 31. ersucht alle Regierungen sowie die zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, der Deckung 
der besonderen Bedürfnisse von Flüchtlingsfrauen und -kindern 
und von Vertriebenen, namentlich denjenigen, die eines spezi-
ellen Schutzes bedürfen, besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men; 

 32. fordert die Staaten und das Amt des Hohen Kommis-
sars auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um sicher-
zustellen, dass die Rechte, die Bedürfnisse und die Würde älte-
rer Flüchtlinge voll geachtet werden und dass im Rahmen ge-
eigneter Programmaktivitäten darauf eingegangen wird; 

 33. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Not der Bin-
nenvertriebenen in Afrika, fordert die Staaten auf, durch kon-
krete Maßnahmen der Binnenvertreibung vorzubeugen und den 
Bedürfnissen der Binnenvertriebenen an Schutz und Hilfe zu 
entsprechen, erinnert in diesem Zusammenhang an die Leit-
grundsätze betreffend Binnenvertreibungen194 und fordert die 
internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, unter der Füh-
rung der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen 
großzügige Beiträge zu einzelstaatlichen Projekten und Pro-
grammen zur Linderung der Not der Binnenvertriebenen zu lei-
sten; 

 34. bittet den Beauftragten des Generalsekretärs für Bin-
nenvertriebene, seinen laufenden Dialog mit den Mitgliedstaa-
ten und den zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen im Einklang mit seinem Mandat fortzuset-
zen und im Rahmen seiner Berichte an die Menschenrechts-
kommission und die Generalversammlung darüber zu informie-
ren; 

 35. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung unter voller Berücksichti-
gung der von den Asylländern unternommenen Anstrengungen 
unter dem Punkt "Bericht des Hohen Flüchtlingskommissars 
 
194 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. 
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der Vereinten Nationen: Flüchtlings-, Rückkehrer- und Vertrie-
benenfragen sowie humanitäre Fragen" einen umfassenden Be-
richt über die Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebe-
ne in Afrika vorzulegen und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf 
seiner Arbeitstagung 2003 mündlich Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 57/184 

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/551, Ziffer 20)195. 

57/184. Neue internationale humanitäre Ordnung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/73 vom 4. Dezember 
2000 und die ihr vorausgehenden Resolutionen betreffend die 
Förderung einer neuen internationalen humanitären Ordnung 
und der Zusammenarbeit auf humanitärem Gebiet196, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs197 
und seinen früheren Berichten198 mit den Auffassungen der Re-
gierungen sowie der zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 46/182 vom 19. Dezem-
ber 1991 über die verstärkte Koordinierung der humanitären 
Nothilfe der Vereinten Nationen sowie auf die Anlage der Re-
solution, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Anstrengun-
gen, die der Ständige interinstitutionelle Ausschuss und das Se-
kretariats-Amt für die Koordinierung humanitärer Ange-
legenheiten im Rahmen der internationalen Antwortmaßnah-
men auf Notsituationen fortlaufend unternehmen,  

 bekräftigend, wie wichtig die Einhaltung der international 
akzeptierten Normen und Grundsätze ist und dass nach Bedarf 
innerstaatliche und internationale Rechtsvorschriften gefördert 
werden müssen, um den bestehenden und potenziellen humani-
tären Herausforderungen zu begegnen, 

 davon Kenntnis nehmend, dass der Generalsekretär großes 
Gewicht auf die Förderung der strikten Einhaltung des Flücht-
lingsrechts, des humanitären Völkerrechts und der Rechtsakte 
auf dem Gebiet der Menschenrechte legt, 

 
195 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Bangladesch, Bosnien und Herzegowina, Dominikanische 
Republik, Dschibuti, Ecuador, Jordanien, Kasachstan, Kuwait, Libanon, 
Pakistan, Suriname und Thailand. 
196 Resolutionen 36/136, 37/201, 38/125, 40/126, 42/120, 42/121, 43/129, 
43/130, 45/101, 45/102, 47/106, 49/170, 51/74 und 53/124. 
197 A/57/583. 
198 A/37/145, A/38/450, A/40/358 und Add.1 und 2, A/41/472, A/43/734 
und Add.1, A/45/524, A/47/352, A/49/577 und Corr.1, A/51/454, A/53/486 
und A/55/545. 

 anerkennend, wie wichtig Maßnahmen auf nationaler und 
regionaler Ebene sind und welche Rolle die Regionalorganisa-
tionen in bestimmten Fällen übernehmen können, um hu-
manitäre Krisen abzuwenden, 

 im Bewusstsein der wichtigen Rolle, die nichtstaatliche Or-
ganisationen und der Privatsektor auf humanitärem Gebiet 
übernehmen können, 

 Kenntnis nehmend von der Resolution 2002/32 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 26. Juli 2002 über die verstärkte 
Koordinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Na-
tionen, 

 1. dankt dem Generalsekretär für seine anhaltenden Be-
mühungen auf humanitärem Gebiet und fordert die Regierun-
gen nachdrücklich auf, ihn bei der Förderung einer neuen inter-
nationalen humanitären Ordnung, die den neuen Realitäten und 
Herausforderungen entspricht, zu unterstützen, namentlich bei 
der Ausarbeitung einer Agenda für humanitäre Maßnahmen; 

 2. fordert die Regierungen auf, Sachverstand und die er-
forderlichen Mittel bereitzustellen, damit die wesentlichen Be-
standteile einer solchen Ordnung und Agenda festgelegt, ihre 
Struktur geplant und die erforderlichen ergänzenden Tätigkei-
ten durchgeführt werden können; 

 3. bittet den Generalsekretär, sich auch künftig dafür 
einzusetzen, dass in Situationen bewaffneter Konflikte und in 
komplexen Notsituationen das Flüchtlingsrecht, das humanitäre 
Völkerrecht, die Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrech-
te und die international akzeptierten Normen und Grundsätze 
strikt eingehalten werden; 

 4. erklärt erneut, dass die internationale Zusammenarbeit 
auf humanitärem Gebiet ein besseres Verständnis, gegenseitige 
Achtung, Vertrauen und Toleranz zwischen den Ländern und 
Völkern erleichtern und so zu einer gerechteren und gewaltfrei-
en Welt beitragen wird; 

 5. erkennt an, dass die institutionellen Vorkehrungen und 
Maßnahmen der staatlichen und nichtstaatlichen Organe weiter 
verstärkt werden müssen, damit diese wirksamer und rascher 
auf aktuelle humanitäre Probleme reagieren können; 

 6. bittet die Mitgliedstaaten, den Generalsekretär und das 
System der Vereinten Nationen, die Kapazitäten der regionalen 
und subregionalen Organisationen zur Antwort auf komplexe 
humanitäre Krisensituationen zu stärken; 

 7. ermutigt den Privatsektor und die nichtstaatlichen Or-
gane, Hilfe und Unterstützung für die nationalen und interna-
tionalen Bemühungen zu gewähren, die darauf gerichtet sind, 
den Herausforderungen auf humanitärem Gebiet zu begegnen 
und menschliches Leid zu lindern; 

 8. bittet das Unabhängige Büro für humanitäre Fragen, 
seine Tätigkeiten und seine Zusammenarbeit mit dem Sekreta-




